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Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "Nachtrag") gemäß § 16 des Wertpapierprospekt-

gesetzes zu dem Basisprospekt vom 22. Mai 2019 zur Begebung von Wertpapieren mit Single-

Basiswert (ohne Kapitalschutz) I dar. 

 

UniCredit Bank AG 

München, Bundesrepublik Deutschland 

Nachtrag vom 17. Juni 2019 

zu dem  

Basisprospekt vom 22. Mai 2019 

zur Begebung von Wertpapieren  

mit Single-Basiswert (ohne Kapitalschutz) I 

unter dem Euro 50.000.000.000 Debt Issuance Programme der 

UniCredit Bank AG 

(der "Basisprospekt"): 

Dieser Nachtrag ist im Zusammenhang mit dem Basisprospekt und, im Zusammenhang mit einer 

Begebung von Wertpapieren, mit den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu lesen. Daher gel-

ten im Zusammenhang mit Emissionen unter dem Basisprospekt Bezugnahmen in den Endgültigen 

Bedingungen als Bezugnahmen auf den jeweiligen Basisprospekt unter Berücksichtigung etwaiger 

weiterer Nachträge.   

UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in dem Nachtrag der 

UniCredit Bank AG und erklärt, dass ihres Wissens nach die Angaben in diesem Nachtrag rich-

tig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.  

Anleger, die vor der Veröffentlichung des jeweiligen Nachtrags eine auf den Erwerb oder die 

Zeichnung von Wertpapieren, die unter dem jeweiligen Basisprospekt begeben werden, gerich-

tete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 Absatz 3 Wertpa-

pierprospektgesetz innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des jewei-

ligen Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 

Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und 

vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Widerrufserklärungen können gemäß § 16 

Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 4 Wertpapierprospektgesetz im Hinblick auf den 

Nachtrag an die UniCredit Bank AG, Abteilung LCD6L3 Legal Structured Solutions, Arabella-

straße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-(0)89-378 48832 gerichtet werden. 

Der Nachtrag der UniCredit Bank AG, der Basisprospekt der UniCredit Bank AG sowie etwai-

ge weitere Nachträge zu dem Basisprospekt werden auf der Internetseite 

www.onemarkets.de/basisprospekte oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht. Anstelle dieser 

Internetseite kann die Emittentin eine entsprechende Nachfolgeseite bereitstellen, die durch 

Mitteilung nach Maßgabe der § 6 der Allgemeinen Bedingungen des Basisprospekts bekannt 

gemacht wird. 

http://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkunden/home.jsp
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Der vorliegende Nachtrag wurde anlässlich der Entscheidung der UniCredit Bank AG vom 

17. Juni 2019 erstellt, die Verwendung von zwei neuen Indizes als Basiswert unter dem Basisprospekt 

zu ermöglichen. 

Zwei neue Indizes mit der Bezeichnung "Beschreibung des BAIX - Bayerischer Aktienindex" und 

"Beschreibung des BAIX (Price) - Bayerischer Aktienindex" werden zusammengestellt und wer-

den in den Basisprospekt neu aufgenommen. Der Basisprospekt wird aus diesem Grund wie folgt 

geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis des Basisprospekts werden im Abschnitt "12. Beschreibung von Indizes, die 

von der Emittentin oder einer derselben Gruppe angehörenden juristischen Person zusammengestellt 

werden" dem Unterabschnitt "12.2 Beschreibung von Indizes in diesem Basisprospekt" am Ende zwei 

weitere Zeilen mit der Bezeichnung" Beschreibung des BAIX - Bayerischer Aktienindex" und "Be-

schreibung des BAIX (Price) - Bayerischer Aktienindex" hinzugefügt. 

2. Der Abschnitt "12. Beschreibung von Indizes, die von der Emittentin oder einer derselben Gruppe 

angehörenden juristischen Person zusammengestellt werden", Unterabschnitt "12.2 Beschreibung von 

Indizes in diesem Basisprospekt" wird am Ende um folgende zwei neue Abschnitte ergänzt: 

"Beschreibung des BAIX - Bayerischer Aktienindex 

1 .  ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Der BAIX - Bayerischer Aktienindex (der “Index“) (ISIN: DE000A2YY5F3, WKN: A2YY5F) hat 

zum Ziel, die gewichtete Performance der Aktien aus dem Indexuniversum nachzuvollziehen, deren 

Emittenten ihren Unternehmenssitz (Abschnitt 7.1.1.) im Freistaat Bayern haben (das “Indexziel“). 

Die Performance des Index berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Wiederanlage von 

Nettodividenden (Abschnitt 7.2.), die von einem Aktuellen Indexbestandteil (Abschnitt 5.) gezahlt 

werden, und wird um eine Indexgebühr (Abschnitt 6.) reduziert. Zweimal im Jahr wird eine Indexdi-

vidende (die „Indexdividende“) berechnet und vom Index in Abzug gebracht (Abschnitt 8.). Der In-

dexwert (Abschnitt 6.) wird an jedem Berechnungstag (Abschnitt 2.) von der Indexberechnungsstelle 

(Abschnitt 10.) in der Indexwährung (Abschnitt 4.) berechnet und veröffentlicht. 

Der Indexwert basiert auf den Letzten Verfügbaren Kursen (Abschnitt 6.) der Aktuellen Indexbe-

standteile und kann über den Informationsdienstleister Bloomberg unter QUIXBAIX <Index> abge-

rufen werden. 

Der Indexwert zum Indexstarttag beträgt 1000. 

2.  KALENDER 

“Indexstarttag“ 1. April 2019 

“Börsengeschäftstag“ Im Hinblick auf eine Qualifizierte Aktie (Abschnitt 3.) jeder Tag, an 

dem die Heimatbörse (Abschnitt 3.) gewöhnlich für den allgemeinen 

Geschäftsbetrieb geöffnet ist. 

“Berechnungstag“ Jeder Tag, an dem mindestens ein Aktueller Indexbestandteil an der 

Heimatbörse gewöhnlich für den Handel vorgesehen ist. 

“Berechnungszeitpunkt“ Im Hinblick auf einen Berechnungstag der Zeitpunkt an dem betreffen-

den Berechnungstag, zu dem der Handel an der Heimatbörse für alle 
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Aktuellen Indexbestandteile beendet wurde. 

“Handelstag“ Jeder Tag, an dem alle Aktuellen (und ggf. Zukünftigen) Indexbestand-

teile zu den üblichen Handelszeiten gewöhnlich für den Handel an der 

Heimatbörse vorgesehen sind. 

“Auswahltag“ Jeder letzte Tag eines Kalenderquartals, an dem die Heimatbörse übli-

cherweise für den Handel geöffnet ist. 

“Erster Auswahltag“ Der Auswahltag unmittelbar vor dem Ersten Anpassungstag. 

“Auswahlzeitpunkt“ Im Hinblick auf einen Auswahltag der Zeitpunkt an dem betreffenden 

Auswahltag, zu dem der Handel an der Heimatbörse beendet wurde. 

“Anpassungstag“ Im Hinblick auf einen Auswahltag der Handelstag unmittelbar nach dem 

betreffenden Auswahltag. 

“Erster Anpassungstag“ Der Indexstarttag. 

“Anpassungszeitpunkt“ (t
adj

) Im Hinblick auf einen Anpassungstag der Zeitpunkt an dem betreffenden 

Anpassungstag, zu dem der Handel an der Heimatbörse der Aktuellen 

und Zukünftigen Indexbestandteile beendet wurde. 

"Dividendentag" Der 15. März und 15. September eines jeden Jahres, sofern diese Tage 

Handelstage sind, andernfalls der jeweils unmittelbar folgende Handels-

tag. Der Dividendentag wird bezeichnet als DivT .  

3.  INDEXUNIVERSUM  

Für eine Aufnahme in den Index kommen im Hinblick auf einen Auswahlzeitpunkt alle Aktien in 

Betracht, die zum jeweiligen Auswahlzeitpunkt sowohl (a) ein Bestandteil des HDAX Index 

(Bloomberg: HDAX <Index>) sind als auch (b) an der nachfolgend genannten “Heimatbörse“ gelis-

tet sind (jeweils eine “Qualifizierte Aktie“ und zusammen das “Indexuniversum“): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑚 =  {𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒1, 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒2, … , 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑋 } , 

wobei “X” die Anzahl der Qualifizierten Aktien zum jeweiligen Auswahlzeitpunkt bezeichnet. 

 Land “Heimatbörse“ “Maßgebliche Terminbörse“ 

 Deutschland XETRA
®
 - Deutsche Börse (DE) EUREX 

4.  INDEXWÄHRUNG 

“Indexwährung“ bezeichnet den Euro. 

5.  ZUSAMMENSETZUNG DES INDEX 

Der Index setzt sich zu jeder Zeit aus den Aktuellen Indexbestandteilen in ihrer jeweiligen Anzahl 

(Qi(t)) zusammen. 

“Aktueller Indexbestandteil“ bezeichnet, in Übereinstimmung mit den Anpassungsbestimmungen in 

Abschnitt 7., jede Aktie oder jedes andere Wertpapier, das aktuell Bestandteil des Index ist. 

“Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils“ (Qi(t)) bezeichnet die Anzahl der Aktien 

des Aktuellen Indexbestandteilsi im Index zum Zeitpunkt t. 

Die Zusammensetzung des Index am Indexstarttag wird von der Indexberechnungsstelle gemäß der 
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Bestimmungen des nachfolgenden Abschnitts 7. bestimmt, wobei der Erste Auswahltag als der ent-

sprechende Auswahltag und der Erste Anpassungstag als der entsprechende Anpassungstag gelten. 

6.  BERECHNUNG DES INDEXWERTS 

Der Wert des Index (der “Indexwert“) zum Zeitpunkt t an einem Berechnungstag (Index (t)) wird von 

der Indexberechnungsstelle an jedem Berechnungstag wie folgt berechnet: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑡) =  (1 − 𝐹𝑒𝑒 ∙
𝑡 − 𝑡𝑎𝑑𝑗

𝑝𝑟𝑒

360
) ∑ 𝑄𝑖(𝑡)

𝑀

𝑖=1

 ∙ 𝑃𝑖(𝑡) 

wobei: 

M bezeichnet die Anzahl der Aktuellen Indexbestandteile, vorbehaltlich einer Außeror-

dentlichen Anpassung gemäß nachfolgendem Abschnitt 7.4. 

Qi(t) bezeichnet die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils zum Zeit-

punkt t an dem betreffenden Berechnungstag, mit i  {1, …, M}. 

Pi(t) bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den i-ten Aktuellen Indexbestandteil 

zum Zeitpunkt t an dem entsprechenden Berechnungstag, mit i  {1, …, M}, vorbe-

haltlich eines Marktstörungsereignisses gemäß nachfolgendem Abschnitt 9. 

Fee bezeichnet die Indexgebühr in Höhe von 1.35% p.a. 

𝑡 − 𝑡𝑎𝑑𝑗
𝑝𝑟𝑒

 bezeichnet die Anzahl von Kalendertagen zwischen dem zum betreffenden Zeitpunkt 

t gehörenden Berechnungstag und dem unmittelbar vorhergehenden Anpassungstag 

𝑡𝑎𝑑𝑗
𝑝𝑟𝑒

. 

“Letzter Verfügbarer Kurs“ bezeichnet, im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteil und den 

betreffenden Zeitpunkt t, den letzten verfügbaren Kurs des betreffenden Aktuellen Indexbestandteils 

zum Zeitpunkt t, wie dieser von der Heimatbörse veröffentlicht wird. Zum Berechnungszeitpunkt 

entspricht der Letzte Verfügbare Kurs dem offiziellen Schlusskurs des betreffenden Aktuellen Index-

bestandteils am betreffenden Berechnungstag, vorbehaltlich des Vorliegens einer Marktstörung (Ab-

schnitt 9.). 

Der Indexwert wird an jedem Berechnungstag kontinuierlich berechnet, mindestens jedoch zu jedem 

Berechnungszeitpunkt. 

Rundung: Der Indexwert wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 

7.  ANPASSUNGEN  

7.1 .  NEUAUSWAHL UND UMGEW ICHTUNG 

Die Aktuellen Indexbestandteile werden unmittelbar nach dem Anpassungszeitpunkt an jedem An-

passungstag durch die Zukünftigen Indexbestandteile (wie in Abschnitt 7.1.1. definiert) ersetzt, die 

von diesem Moment an die neuen “Aktuellen Indexbestandteile“ bilden (die “Reguläre Anpassung“). 

Die Zukünftigen Indexbestandteile werden von der Indexberechnungsstelle wie folgt ausgewählt und 

gewichtet (der “Anpassungsprozess“): 

7.1 .1 .   NEUAUSWAHL DER INDEXBESTANDTEILE 

An jedem Auswahltag wird zum entsprechenden Auswahlzeitpunkt die zukünftige Zusammensetzung 

des Index von der Indexberechnungsstelle neu bestimmt (die “Neuauswahl“). Zu diesem Zweck 
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wählt die Indexberechnungsstelle alle Qualifizierten Aktien aus, die von Unternehmen ausgegeben 

wurden, deren Unternehmenssitz sich im Freistaat Bayern befindet (die “Zukünftigen Indexbestand-

teile“). Die Anzahl der Zukünftigen Indexbestandteile zum entsprechenden Auswahlzeitpunkt wird 

nachfolgend durch den Parameter L bezeichnet. 

“Unternehmenssitz“ bezeichnet den Sitz eines Unternehmens, der von der Indexberechnungsstelle auf 

Grundlage der letzten verfügbaren Informationen zum Unternehmenssitz festgestellt wird, die vom 

betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 11.) zum Auswahlzeitpunkt an dem betreffenden 

Auswahltag zur Verfügung gestellt werden. Falls jedoch die Indexberechnungsstelle feststellt, dass 

die Informationen zum Unternehmenssitz, wie sie vom betreffenden Informationsdienstleister für eine 

Qualifizierte Aktie zur Verfügung gestellt werden, im Vergleich zu den Informationen, die von der 

Indexberechnungsstelle im Rahmen eines früheren Anpassungsprozesses verwendet wurden, oder im 

Hinblick auf die Mehrzahl der anderen Qualifizierten Aktien nicht konsistent sind, wird sie den tat-

sächlichen Unternehmenssitz durch Einsicht in öffentliche Register (z.B. das Handelsregister) oder 

andere, ähnlich verlässliche Quellen versuchen zu bestimmen. 

7.1 .2 .  UMGEWICHTUNG DER IND EXBESTANDTEILE  

Die Zukünftigen Indexbestandteile werden jeweils entsprechend ihrer in Streubesitz befindlichen 

Marktkapitalisierung (die „Streubesitz Marktkapitalisierung“) unter Beachtung einer Gewichtsober-

grenze von 19% wie folgt gewichtet: 

1. Die Streubesitz Marktkapitalisierungj des jeweiligen Zukünftigen Indexbestandteilsj (mit j = 1, …, 

L) wird als Produkt der Aktuellen Marktkapitalisierungj sowie des Streubesitz Anteilsj berechnet. 

Als Formel ausgedrückt bedeutet dies: 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗  =  𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗  × 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙𝑗 

wobei: 

Aktuelle  

Marktkapitalisierungj 

bezeichnet den Marktwert aller ausstehenden Aktien des betref-

fenden Zukünftigen Indexbestandteilsj in der Indexwährung. 

Streubesitz Anteilj bezeichnet den Prozentsatz der ausstehenden Aktien des betref-

fenden Zukünftigen Indexbestandteilsj, die dem Börsenhandel zur 

Verfügung stehen. 

Im Hinblick auf jeden Zukünftigen Indexbestandteilj wird die Indexberechnungsstelle auf die Ak-

tuelle Marktkapitalisierungj und den Streubesitz Anteilj zurückgreifen, wie diese vom betreffen-

den Informationsdienstleister (Abschnitt 11.) zum Auswahlzeitpunkt an dem betreffenden Aus-

wahltag zur Verfügung gestellt werden. Falls jedoch die Indexberechnungsstelle feststellt, dass 

die Aktuelle Marktkapitalisierungj oder der Streubesitz Anteilj, wie sie bzw. er vom betreffenden 

Informationsdienstleister für einen Zukünftigen Indexbestandteilj zur Verfügung gestellt wird, im 

Vergleich zur Aktuellen Marktkapitalisierungj oder dem Streubesitz Anteilj, die bzw. der von der 

Indexberechnungsstelle im Rahmen eines früheren Anpassungsprozesses verwendet wurde, oder 

im Hinblick auf die Mehrzahl der anderen Qualifizierten Aktien nicht konsistent ist, wird sie die 

Aktuelle Marktkapitalisierungj bzw. den Streubesitz Anteilj für den betreffenden Zukünftigen In-

dexbestandteilj nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

Falls die Aktuelle Marktkapitalisierungj im Hinblick auf einen Zukünftigen Indexbestandteilj 

vom betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 11.) nicht in der Indexwährung zur Verfü-

gung gestellt wird, wird sie die Indexberechnungsstelle auf Grundlage des betreffenden 
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WM/Reuters Wechselkursfixings in die Indexwährung umrechnen. Falls das WM/Reuters Wech-

selkursfixing zum betreffenden Anpassungszeitpunkt der Indexberechnungsstelle nicht zur Ver-

fügung gestellt wird, wird die Indexberechnungsstelle den anwendbaren Wechselkurs unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

2. Für jeden Zukünftigen Indexbestandteilj (mit j = 1, …, L) wird das „Vorläufige Gewichtj“ als das 

Verhältnis seiner Streubesitz Marktkapitalisierungj zu der Summe der Streubesitz Marktkapitali-

sierungen aller Zukünftigen Indexbestandteile berechnet. Als Formel ausgedrückt bedeutet dies: 

𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 =
𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗

∑ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑘
𝐿
𝑘=1

 

3. Um sicherzustellen, dass die Gewichte aller Zukünftigen Indexbestandteile kleiner oder gleich der 

Gewichtsobergrenze von 19% sind, wird das “Gewicht des Zukünftigen Indexbestandteilsj“ (wj, 

mit j = 1, …, L) als Interpolation des Vorläufigen Gewichtsj mit einer Gleichgewichtung (= 
1

𝐿
) un-

ter Verwendung eines Reskalierungsfaktors (RF) berechnet. Als Formel ausgedrückt bedeutet 

dies: 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑍𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑡𝑒𝑖𝑙𝑠𝑗

= 𝑅𝐹 × 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 + (1 − 𝑅𝐹) ×
1

𝐿
 

wobei: 

Reskalierungsfaktor 𝑅𝐹 =
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒−

1

𝐿

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡−
1

𝐿

 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 = 19% 

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 =  𝑚𝑎𝑥
𝑗∈{1,…,𝐿}

𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 

𝐿 = Anzahl der Zukünftigen Indexbestandteile (𝐿 ≥ 6). 

7.1 .3 .  UMGEWICHTUNG DER IND EXBESTANDTEILE 

An jedem Anpassungstag zum Anpassungszeitpunkt (t
adj

) berechnet die Indexberechnungsstelle die 

“Anzahl der Aktien des j-ten Zukünftigen Indexbestandteils“ (  adjprosp

j tQ ) auf Grundlage des folgen-

den Algorithmus (die “Umgewichtung“): 

𝑄𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝

(𝑡𝑎𝑑𝑗) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡𝑎𝑑𝑗) ∙
𝑤𝑗

𝑃𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝(𝑡𝑎𝑑𝑗)

 

wobei:  

Index (t
adj

) bezeichnet den Indexwert am betreffenden Anpassungstag zum Anpassungszeit-

punkt(t
adj

). 

 adjprosp
j tP  bezeichnet im Hinblick auf einen Anpassungstag und den betreffenden Anpassungs-

zeitpunkt den Letzten Verfügbaren Kurs für den j-ten Zukünftigen Indexbestandteil. 

Die Anzahl der Aktien des j-ten Zukünftigen Indexbestandteils im Index (  adjprosp
j tQ ) wird auf acht 

Dezimalstellen gerundet, wobei 0,000000005 aufgerundet werden. 
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Unmittelbar nach dem betreffenden Anpassungszeitpunkt (t
adj

) werden alle Hochstellungen “prosp“ 

weggelassen und alle Tieferstellungen “j“ werden durch die Tieferstellung “i“ ersetzt. 

Ab diesem Moment stellen die Zukünftigen Indexbestandteilej (mit j = 1, …, L) die neuen Aktuellen 

Indexbestandteilei (mit i = 1, …, M, M=L) dar und für i = j stellt die Anzahl von Aktien des j-ten 

Zukünftigen Indexbestandteils im Index die “Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils“ 

(Qi(t)) dar: 

𝑄𝑖(𝑡) ≔ 𝑄𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝

(𝑡𝑎𝑑𝑗) 𝑓ü𝑟 𝑖 = 𝑗, ∀ 𝑗 ∈ {1, … , 𝐿} , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑀} 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖 𝑀 = 𝐿 𝑢𝑛𝑑 𝑡 ≥ 𝑡𝑎𝑑𝑗. 

7.2 .  REGULÄRE DIVIDENDENZAHLUNGEN 

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine Bardividende ausgeschüttet wird, die 

nicht als außerordentlich angesehen wird (die “Reguläre Dividendenzahlung“), wird die betreffende 

Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑜)
 

wobei:  

t
~

 bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Börsengeschäftstag vor dem Tag, an dem der 

betreffende Aktuelle Indexbestandteili “ex Dividende“ quotiert wird. 

 t
~

Pi  
bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs (Abschnitt 6.) für den betroffenen Aktuellen 

Indexbestandteili zum Zeitpunkt 
~
t. 

 t
~

Q
prev
i  

bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili die Anzahl der 

Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index zum Zeitpunkt 
~
t. 

 tQ
adj
i  

bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili die Anzahl der 

Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index, die sich aus der entsprechenden 

Anpassung zum Zeitpunkt t ergibt, wobei t ≥ 
~
t gilt. Die Höherstellung “adj“ wird nach 

der Anpassung weggelassen. 

Dvd bezeichnet den Betrag der Regulären Dividendenzahlung pro Aktie. 

taxo bezeichnet den betreffenden, auf die Reguläre Dividendenzahlung anwendbaren Steu-

ereinbehalt, der von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

bestimmt wird. 

Eine Dividendenzahlung (oder ein Teil davon) eines Aktuellen Indexbestandteilsi wird als Reguläre 

Dividendenzahlung angesehen, wenn die betreffende Maßgebliche Terminbörse nicht bekanntmacht, 

dass sie die betreffende Dividendenzahlung als “außerordentlich“ behandeln wird und daher die Spe-

zifikationen der entsprechenden gelisteten Optionskontrakte nicht anpasst. 

Im Fall von Umständen, die es erschweren, die betreffende Dividendenzahlung (oder einen Teil da-

von) entsprechend einzustufen, entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) darüber, ob die betreffende Dividendenzahlung als Reguläre Dividendenzahlung einzustu-

fen ist. 

Falls eine Reguläre Dividendenzahlung nicht in der Indexwährung erfolgt, wird sie die Indexberech-
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nungsstelle auf Grundlage des betreffenden WM/Reuters Wechselkursfixings in die Indexwährung 

umrechnen. Falls das WM/Reuters Wechselkursfixing zum betreffenden Anpassungszeitpunkt der 

Indexberechnungsstelle nicht zur Verfügung gestellt wird, wird die Indexberechnungsstelle den an-

wendbaren Wechselkurs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) bestimmen. 

7.3 .  NEUAUSWAHLEREIGNIS  

Falls es im Hinblick auf einen Auswahltag aufgrund eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle wesentlich ist (z.B. wenn das Indexuniversum weniger als 6 

Qualifizierte Aktien enthält) (das “Neuauswahlereignis“), nicht möglich oder wirtschaftlich zumutbar 

ist, den oben beschriebenen Anpassungsprozess durchzuführen, wird keine Reguläre Anpassung im 

Hinblick auf den betreffenden Auswahltag vorgenommen. Falls das Neuauswahlereignis mehr als 

einen Auswahltag andauert, wird die Indexberechnungsstelle die Beschreibung des Index nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) so anpassen, dass die Neuauswahl am zweiten darauffolgenden Aus-

wahltag wieder möglich oder wirtschaftlich zumutbar ist, vorausgesetzt, eine solche Anpassung hat 

keine signifikanten Auswirkungen auf das Indexziel. Falls die Indexberechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) feststellt, dass keine derartige Anpassung im Hinblick auf das Indexziel mög-

lich oder zumutbar ist, ist sie berechtigt, die Berechnung des Index mit Zustimmung des Index-

sponsors ab dem zweiten darauffolgenden Auswahltag, an dem das Neuauswahlereignis fortbesteht, 

einzustellen. 

7.4 .  AUßERORDENTLICHE ANP ASSUNGEN 

Falls die Gesellschaft, die den betreffenden Aktuellen Indexbestandteil ausgegeben hat, oder eine 

dritte Partei eine Maßnahme ergreift, die - aufgrund einer Änderung in der rechtlichen und wirt-

schaftlichen Situation, insbesondere einer Veränderung im Vermögen und Kapital der Gesellschaft - 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle den Kurs des betreffenden Aktuel-

len Indexbestandteils beeinträchtigt (z.B. außerordentliche Dividenden, Aktiensplits, Reverse Splits, 

Bezugsrechte, Bonusaktien (Aktiendividenden), Abspaltungen, Kapitalerhöhungen aus Gesell-

schaftsmitteln, Verschmelzung, Liquidation, Verstaatlichung) (“Anpassungsereignis“), wird die In-

dexberechnungsstelle eine außerordentliche Anpassung der Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen 

Indexbestandteils oder der Eingabedaten (Abschnitt 11.) in Bezug auf den betroffenen Aktuellen 

Indexbestandteil (die “Außerordentliche Anpassung“) so vornehmen, dass die wirtschaftliche Situati-

on der Anleger in Finanzinstrumente, die direkt oder indirekt auf den Index bezogen sind, weitestge-

hend unverändert bleibt (das “Anpassungsziel“). 

Eine Außerordentliche Anpassung wird von der Indexberechnungsstelle wie folgt vorgenommen: 

(a) Durch entsprechende Anwendung der Regeln und Methoden zur Änderung der Spezifikationen 

von gelisteten Optionskontrakten, die für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteil gelten, wie 

von der betreffenden Maßgeblichen Terminbörse (wie in Abschnitt 3. beschrieben) festgelegt und 

zur Verfügung gestellt, 

(b) durch Anwendung der Anpassungsmethoden betreffend die möglichen Kapitalmaßnahmen, wie 

sie nachfolgend in den Abschnitten 7.4.1. - 7.4.5. beschrieben werden, 

(c) durch Berücksichtigung der Anpassungen, die vom betreffenden Informationsdienstleister (Ab-

schnitt 11.) in Bezug auf die von dem Anpassungsereignis betroffenen Eingabedaten vorgenom-

men werden, oder 
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(d) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Fall von Umständen, die es erschweren, das betreffende 

Anpassungsereignis entsprechend den vorstehenden Bestimmungen zu berücksichtigen. 

Die Indexberechnungsstelle wird nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) über die Methoden oder die 

Maßnahmen entscheiden, die angewendet werden, um das Anpassungsziel zu erreichen. 

Die Indexberechnungsstelle wird keine Außerordentliche Anpassung vornehmen, falls der wirtschaft-

liche Effekt des Anpassungsereignisses auf den Index nicht erheblich ist. Die Indexberechnungsstelle 

wird nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen, ob dies der Fall ist. 

Die Parameter, die für die nachfolgend beschriebenen Außerordentlichen Anpassungen verwendet 

werden, lauten wie folgt: 

t
~

 bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Börsengeschäftstag vor dem betreffen-

den Außerordentlichen Anpassungstag. 

 t
~

Pi  bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag den Letzten 

Verfügbaren Kurs (Abschnitt 6.) für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili 

zum Zeitpunkt 
~
t. 

 t
~

Q
prev
i  bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili und einen 

Außerordentlichen Anpassungstag die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen In-

dexbestandteils im Index zum Zeitpunkt 
~
t. 

 tQ
adj
i

 bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili und einen 

Außerordentlichen Anpassungstag die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen In-

dexbestandteils im Index, die sich aus der entsprechenden Außerordentlichen An-

passung zum Zeitpunkt t ergibt, wobei t ≥ 
~
t gilt. Die Höherstellung “adj“ wird 

nach der Außerordentlichen Anpassung weggelassen. 

7.4 .1 .  AUßERORDENTLICHE DIV IDENDENZAHLUNGEN  

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine außerordentliche Bardividende ausge-

schüttet wird (die “Außerordentliche Dividendenzahlung“), gilt der Tag, an dem der betreffende Ak-

tuelle Indexbestandteili “ex Dividende“ quotiert wird, als “Außerordentlicher Anpassungstag“. 

Eine Dividendenzahlung (oder ein Teil davon) eines Aktuellen Indexbestandteilsi wird als außeror-

dentlich angesehen, wenn die betreffende Maßgebliche Terminbörse bekanntmacht, dass sie die be-

treffende Dividendenzahlung als “außerordentlich“ behandeln wird und daher die Spezifikationen der 

entsprechenden gelisteten Optionskontrakte anpasst. 

Im Fall von Umständen, die es erschweren, die betreffende Dividendenzahlung (oder einen Teil da-

von) als Außerordentliche Dividendenzahlung einzustufen, entscheidet die Indexberechnungsstelle 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) darüber, ob die betreffende Dividendenzahlung (oder ein Teil 

davon) als Außerordentliche Dividendenzahlung einzustufen ist. 

Falls eine Außerordentliche Dividendenzahlung nicht in der Indexwährung erfolgt, wird sie die In-

dexberechnungsstelle auf Grundlage des betreffenden WM/Reuters Wechselkursfixings in die In-

dexwährung umrechnen. Falls das WM/Reuters Wechselkursfixing zum betreffenden Anpassungs-

zeitpunkt der Indexberechnungsstelle nicht zur Verfügung gestellt wird, wird die Indexberechnungs-

stelle den anwendbaren Wechselkurs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem 
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Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine Außerordentliche Dividendenzahlung 

ausgeschüttet wird, wird die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie 

folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐸𝑜𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑜)
 

wobei:  

EoDvd bezeichnet den Betrag der Außerordentlichen Dividendenzahlung pro Aktie. 

taxeo bezeichnet den betreffenden, auf die Außerordentliche Dividendenzahlung an-

wendbaren Steuereinbehalt, der von der Indexberechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

Falls sowohl eine Reguläre Dividendenzahlung (Abschnitt 7.2.) als auch eine Außerordentliche Divi-

dendenzahlung im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili ausgeschüttet wird, wird die An-

zahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑜) − 𝐸𝑜𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑜)
 

7.4 .2 .  AKTIENSPLIT /  REVERS E SPLIT 

Falls ein Aktueller Indexbestandteili einem Aktiensplit oder einer Aktienkonsolidierung (Reverse 

Split) unterliegt, wird die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index am Tag, 

an dem der Aktiensplit oder die Aktienkonsolidierung wirksam wird (ein “Außerordentlicher Anpas-

sungstag“), mithilfe eines Bezugsverhältnisses wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙ 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 

“Bezugsverhältnis“ bezeichnet das Bezugsverhältnis, das sich aus der betreffenden Kapitalmaßnahme 

ergibt, und das von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

In diesem Zusammenhang kann die Indexberechnungsstelle auch das Bezugsverhältnis heranziehen, 

das vom betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 11.) veröffentlicht wird. 

Im Fall eines “B“ für “A“ Aktiensplits (die Aktionäre erhalten “B“ neue Aktien für alle “A“ gehalte-

nen Aktien) bestimmt sich das Bezugsverhältnis wie folgt: 

𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 =
𝐵

𝐴
 

7.4 .3 .  BEZUGSRECHTE  

Falls einem Inhaber eines Aktuellen Indexbestandteilsi ein Bezugsrecht gewährt wird, das diesen 

Inhaber dazu berechtigt, Aktien vom Typ des Aktuellen Indexbestandteilsi zum Bezugspreis ( Sub
iP ) 

zu erwerben, und der Emittent des betreffenden Aktuellen Indexbestandteilsi dieses Recht allen Inha-

bern des betreffenden Aktuellen Indexbestandteilsi anteilig zu den Aktien, die von diesem zuvor ge-

halten wurden, gewährt (die “Bezugsrechtsemission“), gilt der Tag, an dem der betreffende Aktuelle 

Indexbestandteili “ex Bezugsrecht“ quotiert wird, als “Außerordentlicher Anpassungstag“, wobei die 

Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst wird: 
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𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
1 + 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠

1 +
𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠

𝑃𝑖(�̃�)
∙ (𝑃𝑖

𝑆𝑢𝑏 + 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑖)
  

wobei:  

Bezugsverhältnis bezeichnet das Bezugsverhältnis der Bezugsrechtsemission (Anzahl von “B“ neu-

en Aktien für alle “A“ gehaltenen Aktien) 

Bezugsverhältnis =  
B

A
. 

Sub
iP  bezeichnet den Bezugspreis für eine neue (“B“) Aktie. 

iDdis  bezeichnet den Betrag des Dividendennachteils pro Aktie (sofern es einen solchen 

gibt) der neuen (“B“) Aktien im Vergleich zu den alten (“A“) Aktien. 

7.4 .4 .  BONUSAKTIEN (AKTIEND IVIDENDEN)  

Wenn im Fall einer Umwandlung von Gewinnrücklagen in Aktienkapital der Emittent eines Aktuel-

len Indexbestandteilsi Bonusaktien emittiert, oder falls an alle Inhaber des betreffenden Aktuellen 

Indexbestandteilsi kostenlos neue Aktien ausgegeben werden, gilt der Tag der Wirksamkeit dieser 

Maßnahme als “Außerordentlicher Anpassungstag“, an dem die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuel-

len Indexbestandteils im Index durch Multiplikation mit dem Bezugsverhältnis, das sich aus der be-

treffenden Kapitalmaßnahme ergibt, wie folgt angepasst wird: 

     
 

t
~

t,
t
~

S

tS
t
~

QtQ
out
i

out
iprev

i
adj
i   

wobei:  

out
iS (t̃) bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag die Gesamt-

zahl der ausstehenden Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils unmittelbar vor 

dem Zeitpunkt t̃. 

out
iS (t) bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag die Gesamt-

zahl der ausstehenden Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils ab dem nächs-

ten darauffolgenden Berechnungstag. 

7.4 .5 .  ABSPALTUNG 

Wenn der Inhaber eines Aktuellen Indexbestandteilsi (der “Ursprüngliche Indexbestandteil“) Aktien 

eines (gegebenenfalls neu gegründeten) Drittemittenten (vom ursprünglichen Emittenten) erhält (der 

“Außerordentliche Indexbestandteil“), dann wird der Außerordentliche Indexbestandteil ausschließ-

lich an dem betreffenden Börsengeschäftstag, an dem der Inhaber des Ursprünglichen Indexbestand-

teils den Außerordentlichen Indexbestandteil tatsächlich erhalten würde (der “Außerordentliche An-

passungstag“), in den Index als zusätzlicher Aktueller Indexbestandteil anteilig im Bezugsverhältnis 

(wie unten definiert) aufgenommen. Der Außerordentliche Indexbestandteil wird bei Handelsschluss 

am Außerordentlichen Anpassungstag wieder aus dem Index entfernt und die Anzahl der Aktien des 

Ursprünglichen Indexbestandteils im Index wird gleichzeitig wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙ (1 + 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 ∙
𝑃𝑖

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎(𝑡𝑒𝑓𝑓)

𝑃𝑖(𝑡𝑒𝑓𝑓)
)  
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wobei:  

efft  bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Außerordentlichen Anpassungstag. 

𝑃𝑖(𝑡𝑒𝑓𝑓) bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den Ursprünglichen Indexbestand-

teil zum Zeitpunkt t
eff

. 

 effExtra

i tP  bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den Außerordentlichen Indexbe-

standteil zum Zeitpunkt t
eff

. 

Bezugsverhältnis bezeichnet das Bezugsverhältnis, das von der Indexberechnungsstelle nach Maß-

gabe der folgenden Formel berechnet wird: 

𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 =
𝐵

𝐴
, wobei: 

“B” bezeichnet die Anzahl der Aktien des Außerordentlichen Indexbestandteils, 

die für jede Anzahl “A” der Aktien des Ursprünglichen Indexbestandteils emit-

tiert werden. 

8.  INDEXDIVIDENDE  

An jedem Dividendentag wird unmittelbar nach dem Berechnungszeitpunkt für die Zwecke der Be-

stimmung der Indexdividende der Gegenwert der theoretischen Cash Komponente (die „Theoretische 

Cash Komponente“) wie folgt berechnet: 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑇ℎ𝑒𝑜(𝑇𝐷𝑖𝑣)  = 1.5% × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑇𝐷𝑖𝑣) 

wobei:  

𝑇𝐷𝑖𝑣 bezeichnet den betreffenden Dividendentag. 

CashTheo (𝑇𝐷𝑖𝑣) bezeichnet den Gegenwert der Theoretischen Cash Komponente zum betreffen-

den Dividendentag. 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑇𝐷𝑖𝑣) bezeichnet den Indexwert (Abschnitt 6.) am betreffenden Dividendentag zum 

Berechnungszeitpunkt (zur Klarheit: berechnet auf Basis der Aktuellen Indexbe-

standteile 𝑄𝑖 vor der nachfolgend beschriebenen Reduktion). 

Danach wird die jeweilige Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie 

folgt reduziert: 

𝑄𝑖
𝑟𝑒𝑑 = 98.5% × 𝑄𝑖(𝑇𝐷𝑖𝑣),    i =  1, … , M,   

wobei:  

𝑄𝑖  (𝑇𝐷𝑖𝑣)  bezeichnet die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteilsi im Index 

zum Berechnungszeitpunkt am Dividendentag. 

𝑄𝑖
𝑟𝑒𝑑  bezeichnet die reduzierte Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestand-

teilsi im Index nach der Berechnung des Gegenwerts der Theoretischen Cash 

Komponente. 

Die „Indexdividende“ zum betreffenden Dividendentag entspricht dem Gegenwert der Theoretischen 

Cash Komponente am betreffenden Dividendentag: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 (𝑇𝐷𝑖𝑣): = 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑇ℎ𝑒𝑜(𝑇𝐷𝑖𝑣). 
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Danach wird die Theoretische Cash Komponente auf Null zurückgesetzt, 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑇ℎ𝑒𝑜 = 0. 

Nach jedem Dividendentag erfolgt die Indexberechnung auf Basis der reduzierten Aktuellen Index-

bestandteile (𝑄𝑖
𝑟𝑒𝑑). Dabei wird die Hochstellung "red" wieder entfernt. 

9.  MARKTSTÖRUNG 

(1) Wenn an einem Anpassungstag ein Aktueller und/oder ein Zukünftiger Indexbestandteil von ei-

nem Marktstörungsereignis (wie unten definiert) betroffen ist, wird die Indexberechnungsstelle 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entweder den Anpassungstag auf den nächsten folgenden 

Handelstag verschieben oder gemäß den unten beschriebenen Bedingungen eine Marktstörungs-

anpassung vornehmen (der Handelstag, an dem die Marktstörungsanpassung vorgenommen wird, 

der “Marktstörungsanpassungstag“). Falls jedoch das Marktstörungsereignis nicht innerhalb von 

zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen endet und keine Marktstörungsanpassung vorge-

nommen wurde, wird die Indexberechnungsstelle die Marktstörungsanpassung am elften (11.) 

Handelstag vornehmen. Solange jedoch ein Aktueller Indexbestandteil, der von einem Marktstö-

rungsereignis betroffen ist, im Index verbleibt (außer am betreffenden Marktstörungsanpas-

sungstag), wird die Indexberechnungsstelle den Letzten Verfügbaren Kurs für den betroffenen 

Aktuellen Indexbestandteil vor dem Eintritt des Marktstörungsereignisses verwenden, um den In-

dex zu berechnen. 

(2) “Marktstörungsanpassung“ bedeutet, dass die Indexberechnungsstelle die Umgewichtung im 

Hinblick auf den Marktstörungsanpassungstag gemäß Abschnitt 7.1.3. vorbehaltlich der folgen-

den Bestimmungen vornehmen wird: 

a. Der Indexwert zum betreffenden Marktstörungsanpassungstag (= Index t
adj

) wird von der In-

dexberechnungsstelle gemäß vorstehendem Abschnitt 6. berechnet, wobei jeder Aktuelle In-

dexbestandteil, der von dem Marktstörungsereignis betroffen ist, zu seinem Marktstörungs-

kurs (Abschnitt 9. Abs. 5 unten) berücksichtigt wird. 

b. Der Anteil von Index t
adj

, der allen Zukünftigen Indexbestandteilen, die von dem Marktstö-

rungsereignis betroffen sind, zugerechnet werden soll, wird stattdessen bis zum nächsten fol-

genden Anpassungstag einer unverzinslichen Barposition zugeordnet. 

(3) Falls zu einem Auswahlzeitpunkt ein Marktstörungsereignis im Hinblick auf eine Qualifizierte 

Aktie vorliegt, wird die Indexberechnungsstelle die betroffene Qualifizierte Aktie im Rahmen des 

betreffenden Anpassungsprozesses (Abschnitt 7.1.) nicht berücksichtigen. 

(4) Falls ein Aktueller Indexbestandteil von einem Marktstörungsereignis zwischen zwei regulären 

Anpassungstagen betroffen ist, wird die Indexberechnungsstelle den Letzten Verfügbaren Kurs 

für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteil vor Eintritt des Marktstörungsereignisses verwen-

den, um den Indexwert zu berechnen. Falls jedoch das Marktstörungsereignis nicht innerhalb von 

zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen endet, sofern kein regulärer Anpassungstag in die 

Zehntagesfrist fällt - in diesem Fall würden die Bestimmungen von Abschnitt 9. Abs. 1 bis 3 gel-

ten - wird die Indexberechnungsstelle am elften (11.) Handelstag einen Marktstörungskurs für den 

betroffenen Aktuellen Indexbestandteil bestimmen, der ab diesem elften (11.) Handelstag bis zum 

nächsten darauffolgenden Anpassungstag (einschließlich) für die Berechnung des Indexwerts her-

angezogen wird. 

(5) Die Indexberechnungsstelle wird den betreffenden “Marktstörungskurs“ eines betroffenen Aktu-



14 

ellen Indexbestandteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf Grundlage der vorherrschenden 

Marktbedingungen und der Liquidität des Aktuellen Indexbestandteils unter Berücksichtigung der 

Gesamtanzahl der betroffenen Aktuellen Indexbestandteile im Index bestimmen. Zur Klarstel-

lung: Der Marktstörungskurs kann auch null betragen. 

(6) “Marktstörungsereignis“ bezeichnet im Hinblick auf einen Aktuellen bzw. Zukünftigen Indexbe-

standteil jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Heimatbörse eröffnet den Handel nicht während ihrer üblichen Handelszeiten; 

(b) die Aussetzung oder Beschränkung des Handels des betreffenden Aktuellen bzw. Zukünftigen 

Indexbestandteils an der Heimatbörse; 

(c) grundsätzlich die Aussetzung oder Beschränkung des Handels eines Derivats des betreffenden 

Aktuellen bzw. Zukünftigen Indexbestandteils an der betreffenden Maßgeblichen Terminbör-

se; 

soweit dieses Marktstörungsereignis erheblich ist; ob dies der Fall ist, entscheidet die Indexbe-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

10.  INDEXSPONSOR UND IND EXBERECHNUNGSSTELLE  

Der Index wird von der UniCredit Bank AG, München, oder jedem Rechtsnachfolger (der “Index-

sponsor”) bereitgestellt. Der Indexsponsor übernimmt in diesem Zusammenhang alle Rechte und 

Pflichten aus dieser Indexbeschreibung, sofern diese nicht anderweitig übertragen wurden.  

Der Indexsponsor hat alle die Berechnung des Index betreffenden Rechte und Pflichten an die Index-

berechnungsstelle übertragen. Indexberechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG, München, oder 

jeder Rechtsnachfolger (die “Indexberechnungsstelle“). Der Indexsponsor ist jederzeit berechtigt, 

eine neue Indexberechnungsstelle zu benennen (die "Neue Indexberechnungsstelle"), in welchem Fall 

alle Bezugnahmen auf die Indexberechnungsstelle in dieser Beschreibung als Bezugnahmen auf die 

Neue Indexberechnungsstelle zu lesen sind. 

Die Indexberechnungsstelle wird, vorbehaltlich nachstehender Regelungen, die oben genannte Be-

rechnungsmethode anwenden, und die so gewonnenen Ergebnisse sind, sofern keine offensichtlichen 

Fehler vorliegen, endgültig. Für den Fall, dass regulatorische, rechtliche oder steuerliche Umstände 

(einschließlich eines Verwaltungsakts einer zuständigen Aufsichtsbehörde) eintreten, die eine Modi-

fikation oder Änderung dieser Methode erforderlich machen, hat der Indexsponsor das Recht, auf 

Grundlage der vorstehend genannten Regelungen die erforderlichen Modifikation oder Änderungen 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) vorzunehmen. Die Indexberechnungsstelle wird mit der größt-

möglichen Sorgfalt sicherstellen, dass die sich daraus ergebende Methode mit der oben definierten 

Methode konsistent sein wird und die wirtschaftliche Situation der Inhaber von auf den Index bezo-

genen Finanzinstrumenten berücksichtigen. 

Bei der Berechnung des Index muss sich die Indexberechnungsstelle auf Aussagen, Bestätigungen, 

Berechnungen, Zusicherungen und andere Informationen, die von Dritten zur Verfügung gestellt 

werden und nicht überprüft werden können, verlassen. Jegliche in diesen Informationen enthaltene 

Fehler können sich ohne Verschulden der Indexberechnungsstelle auf die Berechnung des Index 

auswirken. Es besteht keine Verpflichtung der Indexberechnungsstelle, die in Bezug auf den Index 

bezogenen Informationen unabhängig zu überprüfen. 
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11.  EINGABEDATEN 

Die Indexberechnungsstelle ist berechtigt, Eingabedaten zur Berechnung des Index (z.B. Schlusskur-

se, Letzte Verfügbare Kurse, die Aktuelle Marktkapitalisierung, der Streubesitz Anteil usw.) (die 

“Eingabedaten”) über die Informationsdienstleister Bloomberg oder Reuters (die “Informations-

dienstleister”) oder eine andere repräsentative öffentlich verfügbare Datenquelle zu beziehen. Die 

Indexberechnungsstelle kann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) jederzeit die Informationsdienst-

leister insgesamt oder nur im Hinblick auf bestimmte Qualifizierte Aktien oder der Heimatbörse 

durch andere geeignete und für zuverlässig befundene Informationsdienstleister ersetzen. 

12.  HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Die Berechnung und Zusammensetzung des Index werden durch die Indexberechnungsstelle mit der 

erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Weder der Indexsponsor noch die Indexberechnungsstelle haf-

ten jedoch für direkte oder indirekte Schäden, die aus einfacher Fahrlässigkeit des Indexsponsors 

oder der Indexberechnungsstelle im Zusammenhang mit der Berechnung oder Zusammenstellung des 

Index oder ihrer jeweiligen Parameter resultieren. 

Die Berechnung des Indexwerts und der Gewichtung der Instrumente werden durch die Indexberech-

nungsstelle mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Jede Haftung des Indexsponsors und der 

Indexberechnungsstelle ist ausgeschlossen, außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Weder der Indexsponsor noch die Indexberechnungsstelle können jedoch die Richtigkeit der der Be-

rechnung zugrundeliegenden Marktdaten garantieren. Weder der Indexsponsor noch die Indexbe-

rechnungsstelle haften für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Fehlerhaftigkeit von der Be-

rechnung des Indexwerts zugrundeliegenden Marktdaten resultieren. 

Weder der Indexsponsor noch eine andere im Zusammenhang mit dem Index tätige Person üben die 

Funktion eines Treuhänders oder Beraters gegenüber den Inhabern von auf den Index bezogenen 

Finanzinstrumenten aus. 

 

Beschreibung des BAIX (Price) - Bayerischer Aktienindex 

1 .  ALLGEMEINE BESCHREIB UNG 

Der BAIX (Price) - Bayerischer Aktienindex (der “Index“) (ISIN: DE000A2YY5E6, WKN: 

A2YY5E) hat zum Ziel, die gewichtete Performance der Aktien aus dem Indexuniversum nachzu-

vollziehen, deren Emittenten ihren Unternehmenssitz (Abschnitt 7.1.1.) im Freistaat Bayern haben 

(das “Indexziel“). Die Performance des Index berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die 

Wiederanlage von Nettodividenden (Abschnitt 7.2.), die von einem Aktuellen Indexbestandteil (Ab-

schnitt 5.) gezahlt werden. Die Performance des Index wird jedoch pauschaliert um eine synthetische 

Dividende (Abschnitt 6.) reduziert (die „Synthetische Dividende“). Der Indexwert (Abschnitt 6.) 

wird an jedem Berechnungstag (Abschnitt 2.) von der Indexberechnungsstelle (Abschnitt 9.) in der 

Indexwährung (Abschnitt 4.) berechnet und veröffentlicht. 

Der Indexwert basiert auf den Letzten Verfügbaren Kursen (Abschnitt 6.) der Aktuellen Indexbe-

standteile und kann über den Informationsdienstleister Bloomberg unter QUIXBAIP <Index> abge-

rufen werden. 

Der Indexwert zum Indexstarttag beträgt 1000. 
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2.  KALENDER 

“Indexstarttag“ 1. April 2019 

“Börsengeschäftstag“ Im Hinblick auf eine Qualifizierte Aktie (Abschnitt 3.) jeder Tag, 

an dem die Heimatbörse (Abschnitt 3.) gewöhnlich für den allge-

meinen Geschäftsbetrieb geöffnet ist. 

“Berechnungstag“ Jeder Tag, an dem mindestens ein Aktueller Indexbestandteil an 

der Heimatbörse gewöhnlich für den Handel vorgesehen ist. 

“Berechnungszeitpunkt“ Im Hinblick auf einen Berechnungstag der Zeitpunkt an dem be-

treffenden Berechnungstag, zu dem der Handel an der Heimatbör-

se für alle Aktuellen Indexbestandteile beendet wurde. 

“Handelstag“ Jeder Tag, an dem alle Aktuellen (und ggf. Zukünftigen) Indexbe-

standteile zu den üblichen Handelszeiten gewöhnlich für den 

Handel an der Heimatbörse vorgesehen sind. 

“Auswahltag“ Jeder letzte Tag eines Kalenderquartals, an dem die Heimatbörse 

üblicherweise für den Handel geöffnet ist. 

“Erster Auswahltag“ Der Auswahltag unmittelbar vor dem Ersten Anpassungstag. 

“Auswahlzeitpunkt“ Im Hinblick auf einen Auswahltag der Zeitpunkt an dem betref-

fenden Auswahltag, zu dem der Handel an der Heimatbörse been-

det wurde. 

“Anpassungstag“ Im Hinblick auf einen Auswahltag der Handelstag unmittelbar 

nach dem betreffenden Auswahltag. 

“Erster Anpassungstag“ Der Indexstarttag. 

“Anpassungszeitpunkt“ (t
adj

) Im Hinblick auf einen Anpassungstag der Zeitpunkt an dem be-

treffenden Anpassungstag, zu dem der Handel an der Heimatbörse 

der Aktuellen und Zukünftigen Indexbestandteile beendet wurde. 

3.  INDEXUNIVERSUM  

Für eine Aufnahme in den Index kommen im Hinblick auf einen Auswahlzeitpunkt alle Aktien in 

Betracht, die zum jeweiligen Auswahlzeitpunkt sowohl (a) ein Bestandteil des HDAX Index 

(Bloomberg: HDAX <Index>) sind als auch (b) an der nachfolgend genannten “Heimatbörse“ gelis-

tet sind (jeweils eine “Qualifizierte Aktie“ und zusammen das “Indexuniversum“): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑚 =  {𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒1, 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒2, … , 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑋 } , 

wobei “X” die Anzahl der Qualifizierten Aktien zum jeweiligen Auswahlzeitpunkt bezeichnet. 

 Land “Heimatbörse“ “Maßgebliche Terminbörse“ 

 Deutschland XETRA
®
 - Deutsche Börse (DE) EUREX 

4.  INDEXWÄHRUNG 

“Indexwährung“ bezeichnet den Euro. 
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5.  ZUSAMMENSETZUNG DES INDEX 

Der Index setzt sich zu jeder Zeit aus den Aktuellen Indexbestandteilen in ihrer jeweiligen Anzahl 

(Qi(t)) zusammen. 

“Aktueller Indexbestandteil“ bezeichnet, in Übereinstimmung mit den Anpassungsbestimmungen in 

Abschnitt 7., jede Aktie oder jedes andere Wertpapier, das aktuell Bestandteil des Index ist. 

“Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils“ (Qi(t)) bezeichnet die Anzahl der Aktien 

des Aktuellen Indexbestandteilsi im Index zum Zeitpunkt t. 

Die Zusammensetzung des Index am Indexstarttag wird von der Indexberechnungsstelle gemäß der 

Bestimmungen des nachfolgenden Abschnitts 7. bestimmt, wobei der Erste Auswahltag als der ent-

sprechende Auswahltag und der Erste Anpassungstag als der entsprechende Anpassungstag gelten. 

6.  BERECHNUNG DES INDEXWERTS 

Der Wert des Index (der “Indexwert“) zum Zeitpunkt t an einem Berechnungstag (Index (t)) wird von 

der Indexberechnungsstelle an jedem Berechnungstag wie folgt berechnet: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑡) =  (1 − 𝑆𝑦𝑛𝑡ℎ𝐷𝑖𝑣 ∙
𝑡 − 𝑡𝑎𝑑𝑗

𝑝𝑟𝑒

360
) ∑ 𝑄𝑖(𝑡)

𝑀

𝑖=1

 ∙ 𝑃𝑖(𝑡) 

wobei: 

M bezeichnet die Anzahl der Aktuellen Indexbestandteile, vorbehaltlich einer Außeror-

dentlichen Anpassung gemäß nachfolgendem Abschnitt 7.4. 

Qi (t) bezeichnet die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils zum Zeit-

punkt t an dem betreffenden Berechnungstag, mit i  {1, …, M}. 

Pi (t) bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den i-ten Aktuellen Indexbestandteil 

zum Zeitpunkt t an dem entsprechenden Berechnungstag, mit i  {1, …, M}, vorbe-

haltlich eines Marktstörungsereignisses gemäß nachfolgendem Abschnitt 9. 

SynthDiv bezeichnet die Synthetische Dividende in Höhe von 3%. 

𝑡 − 𝑡𝑎𝑑𝑗
𝑝𝑟𝑒

 bezeichnet die Anzahl von Kalendertagen zwischen dem zum betreffenden Zeitpunkt 

t gehörenden Berechnungstag und dem unmittelbar vorhergehenden Anpassungstag 

𝑡𝑎𝑑𝑗
𝑝𝑟𝑒

. 

“Letzter Verfügbarer Kurs“ bezeichnet, im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteil und den 

betreffenden Zeitpunkt t, den letzten verfügbaren Kurs des betreffenden Aktuellen Indexbestandteils 

zum Zeitpunkt t, wie dieser von der Heimatbörse veröffentlicht wird. Zum Berechnungszeitpunkt 

entspricht der Letzte Verfügbare Kurs dem offiziellen Schlusskurs des betreffenden Aktuellen Index-

bestandteils am betreffenden Berechnungstag, vorbehaltlich des Vorliegens einer Marktstörung (Ab-

schnitt 8.). 

Der Indexwert wird an jedem Berechnungstag kontinuierlich berechnet, mindestens jedoch zu jedem 

Berechnungszeitpunkt. 

Rundung: Der Indexwert wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
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7.  ANPASSUNGEN  

7.1 .  NEUAUSWAHL UND UMGEW ICHTUNG 

Die Aktuellen Indexbestandteile werden unmittelbar nach dem Anpassungszeitpunkt an jedem An-

passungstag durch die Zukünftigen Indexbestandteile (wie in Abschnitt 7.1.1. definiert) ersetzt, die 

von diesem Moment an die neuen “Aktuellen Indexbestandteile“ bilden (die “Reguläre Anpassung“). 

Die Zukünftigen Indexbestandteile werden von der Indexberechnungsstelle wie folgt ausgewählt und 

gewichtet (der “Anpassungsprozess“): 

7.1 .1 .   NEUAUSWAHL DER INDEXBESTANDTEILE 

An jedem Auswahltag wird zum entsprechenden Auswahlzeitpunkt die zukünftige Zusammensetzung 

des Index von der Indexberechnungsstelle neu bestimmt (die “Neuauswahl“). Zu diesem Zweck 

wählt die Indexberechnungsstelle alle Qualifizierten Aktien aus, die von Unternehmen ausgegeben 

wurden, deren Unternehmenssitz sich im Freistaat Bayern befindet (die “Zukünftigen Indexbestand-

teile“). Die Anzahl der Zukünftigen Indexbestandteile zum entsprechenden Auswahlzeitpunkt wird 

nachfolgend durch den Parameter L bezeichnet. 

“Unternehmenssitz“ bezeichnet den Sitz eines Unternehmens, der von der Indexberechnungsstelle auf 

Grundlage der letzten verfügbaren Informationen zum Unternehmenssitz festgestellt wird, die vom 

betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 10.) zum Auswahlzeitpunkt an dem betreffenden 

Auswahltag zur Verfügung gestellt werden. Falls jedoch die Indexberechnungsstelle feststellt, dass 

die Informationen zum Unternehmenssitz, wie sie vom betreffenden Informationsdienstleister für eine 

Qualifizierte Aktie zur Verfügung gestellt werden, im Vergleich zu den Informationen, die von der 

Indexberechnungsstelle im Rahmen eines früheren Anpassungsprozesses verwendet wurden, oder im 

Hinblick auf die Mehrzahl der anderen Qualifizierten Aktien nicht konsistent sind, wird sie den tat-

sächlichen Unternehmenssitz durch Einsicht in öffentliche Register (z.B. das Handelsregister) oder 

andere, ähnlich verlässliche Quellen versuchen zu bestimmen. 

7.1 .2 .  UMGEWICHTUNG DER IND EXBESTANDTEILE  

Die Zukünftigen Indexbestandteile werden jeweils entsprechend ihrer in Streubesitz befindlichen 

Marktkapitalisierung (die „Streubesitz Marktkapitalisierung“) unter Beachtung einer Gewichtsober-

grenze von 19% wie folgt gewichtet: 

1. Die Streubesitz Marktkapitalisierungj des jeweiligen Zukünftigen Indexbestandteilsj (mit j = 1, 

…, L) wird als Produkt der Aktuellen Marktkapitalisierungj sowie des Streubesitz Anteilsj be-

rechnet. Als Formel ausgedrückt bedeutet dies: 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗  =  𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗  × 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙𝑗 

wobei: 

Aktuelle  

Marktkapitalisierungj 

bezeichnet den Marktwert aller ausstehenden Aktien des betref-

fenden Zukünftigen Indexbestandteilsj in der Indexwährung. 

Streubesitz Anteilj bezeichnet den Prozentsatz der ausstehenden Aktien des betref-

fenden Zukünftigen Indexbestandteilsj, die dem Börsenhandel zur 

Verfügung stehen. 

Im Hinblick auf jeden Zukünftigen Indexbestandteilj wird die Indexberechnungsstelle auf die Ak-

tuelle Marktkapitalisierungj und den Streubesitz Anteilj zurückgreifen, wie diese vom betreffen-

den Informationsdienstleister (Abschnitt 10.) zum Auswahlzeitpunkt an dem betreffenden Aus-
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wahltag zur Verfügung gestellt werden. Falls jedoch die Indexberechnungsstelle feststellt, dass 

die Aktuelle Marktkapitalisierungj oder der Streubesitz Anteilj, wie sie bzw. er vom betreffenden 

Informationsdienstleister für einen Zukünftigen Indexbestandteilj zur Verfügung gestellt wird, im 

Vergleich zur Aktuellen Marktkapitalisierungj oder dem Streubesitz Anteilj, die bzw. der von der 

Indexberechnungsstelle im Rahmen eines früheren Anpassungsprozesses verwendet wurde, oder 

im Hinblick auf die Mehrzahl der anderen Qualifizierten Aktien nicht konsistent ist, wird sie die 

Aktuelle Marktkapitalisierungj bzw. den Streubesitz Anteilj für den betreffenden Zukünftigen In-

dexbestandteilj nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

Falls die Aktuelle Marktkapitalisierungj im Hinblick auf einen Zukünftigen Indexbestandteilj 

vom betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 10.) nicht in der Indexwährung zur Verfü-

gung gestellt wird, wird sie die Indexberechnungsstelle auf Grundlage des betreffenden 

WM/Reuters Wechselkursfixings in die Indexwährung umrechnen. Falls das WM/Reuters Wech-

selkursfixing zum betreffenden Anpassungszeitpunkt der Indexberechnungsstelle nicht zur Ver-

fügung gestellt wird, wird die Indexberechnungsstelle den anwendbaren Wechselkurs unter Be-

rücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

2. Für jeden Zukünftigen Indexbestandteilj (mit j = 1, …, L) wird das „Vorläufige Gewichtj“ als das 

Verhältnis seiner Streubesitz Marktkapitalisierungj zu der Summe der Streubesitz Marktkapitali-

sierungen aller Zukünftigen Indexbestandteile berechnet. Als Formel ausgedrückt bedeutet dies: 

𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 =
𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑗

∑ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑏𝑒𝑠𝑖𝑡𝑧 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑘
𝐿
𝑘=1

 

3. Um sicherzustellen, dass die Gewichte aller Zukünftigen Indexbestandteile kleiner oder gleich der 

Gewichtsobergrenze von 19% sind, wird das “Gewicht des Zukünftigen Indexbestandteilsj“ (wj, 

mit j = 1, …, L) als Interpolation des Vorläufigen Gewichtsj mit einer Gleichgewichtung (= 
1

𝐿
) un-

ter Verwendung eines Reskalierungsfaktors (RF) berechnet. Als Formel ausgedrückt bedeutet 

dies: 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑍𝑢𝑘ü𝑛𝑓𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑡𝑒𝑖𝑙𝑠𝑗

= 𝑅𝐹 × 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 + (1 − 𝑅𝐹) ×
1

𝐿
 

wobei: 

Reskalierungsfaktor 𝑅𝐹 =
𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒−

1

𝐿

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡−
1

𝐿

 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 = 19% 

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 =  𝑚𝑎𝑥
𝑗∈{1,…,𝐿}

𝑉𝑜𝑟𝑙ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗 

𝐿 = Anzahl der Zukünftigen Indexbestandteile (𝐿 ≥ 6). 

7.1 .3 .  UMGEWICHTUNG DER INDEXBESTANDTEILE 

An jedem Anpassungstag zum Anpassungszeitpunkt (t
adj

) berechnet die Indexberechnungsstelle die 

“Anzahl der Aktien des j-ten Zukünftigen Indexbestandteils“ (  adjprosp

j tQ ) auf Grundlage des folgen-

den Algorithmus (die “Umgewichtung“): 
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𝑄𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝

(𝑡𝑎𝑑𝑗) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡𝑎𝑑𝑗) ∙
𝑤𝑗

𝑃𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝(𝑡𝑎𝑑𝑗)

 

wobei:  

Index (t
adj

) bezeichnet den Indexwert am betreffenden Anpassungstag zum Anpassungszeit-

punkt(t
adj

). 

 adjprosp
j tP  bezeichnet im Hinblick auf einen Anpassungstag und den betreffenden Anpassungs-

zeitpunkt den Letzten Verfügbaren Kurs für den j-ten Zukünftigen Indexbestandteil. 

Die Anzahl der Aktien des j-ten Zukünftigen Indexbestandteils im Index (  adjprosp
j tQ ) wird auf acht 

Dezimalstellen gerundet, wobei 0,000000005 aufgerundet werden. 

Unmittelbar nach dem betreffenden Anpassungszeitpunkt (t
adj

) werden alle Hochstellungen “prosp“ 

weggelassen und alle Tieferstellungen “j“ werden durch die Tieferstellung “i“ ersetzt. 

Ab diesem Moment stellen die Zukünftigen Indexbestandteilej (mit j = 1, …, L) die neuen Aktuellen 

Indexbestandteilei (mit i = 1, …, M, M=L) dar und für i = j stellt die Anzahl von Aktien des j-ten 

Zukünftigen Indexbestandteils im Index die “Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils“ 

(Qi(t)) dar: 

𝑄𝑖(𝑡) ≔ 𝑄𝑗
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝

(𝑡𝑎𝑑𝑗) 𝑓ü𝑟 𝑖 = 𝑗, ∀ 𝑗 ∈ {1, … , 𝐿} , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑀} 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑖 𝑀 = 𝐿 𝑢𝑛𝑑 𝑡 ≥ 𝑡𝑎𝑑𝑗. 

7.2 .  REGULÄRE DIVIDENDENZAHLUNGEN 

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine Bardividende ausgeschüttet wird, die 

nicht als außerordentlich angesehen wird (die “Reguläre Dividendenzahlung“), wird die betreffende 

Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑜)
 

wobei:  

t
~

 bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Börsengeschäftstag vor dem Tag, an dem der 

betreffende Aktuelle Indexbestandteili “ex Dividende“ quotiert wird. 

 t
~

Pi  
bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs (Abschnitt 6.) für den betroffenen Aktuellen 

Indexbestandteili zum Zeitpunkt 
~
t. 

 t
~

Q
prev
i  

bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili die Anzahl der 

Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index zum Zeitpunkt 
~
t. 

 tQ
adj
i  

bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili die Anzahl der 

Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index, die sich aus der entsprechenden 

Anpassung zum Zeitpunkt t ergibt, wobei t ≥ 
~
t gilt. Die Höherstellung “adj“ wird nach 

der Anpassung weggelassen. 

Dvd bezeichnet den Betrag der Regulären Dividendenzahlung pro Aktie. 

taxo bezeichnet den betreffenden, auf die Reguläre Dividendenzahlung anwendbaren Steu-
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ereinbehalt, der von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

bestimmt wird. 

Eine Dividendenzahlung (oder ein Teil davon) eines Aktuellen Indexbestandteilsi wird als Reguläre 

Dividendenzahlung angesehen, wenn die betreffende Maßgebliche Terminbörse nicht bekanntmacht, 

dass sie die betreffende Dividendenzahlung als “außerordentlich“ behandeln wird und daher die Spe-

zifikationen der entsprechenden gelisteten Optionskontrakte nicht anpasst. 

Im Fall von Umständen, die es erschweren, die betreffende Dividendenzahlung (oder einen Teil da-

von) entsprechend einzustufen, entscheidet die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) darüber, ob die betreffende Dividendenzahlung als Reguläre Dividendenzahlung einzustu-

fen ist. 

Falls eine Reguläre Dividendenzahlung nicht in der Indexwährung erfolgt, wird sie die Indexberech-

nungsstelle auf Grundlage des betreffenden WM/Reuters Wechselkursfixings in die Indexwährung 

umrechnen. Falls das WM/Reuters Wechselkursfixing zum betreffenden Anpassungszeitpunkt der 

Indexberechnungsstelle nicht zur Verfügung gestellt wird, wird die Indexberechnungsstelle den an-

wendbaren Wechselkurs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) bestimmen. 

7.3 .  NEUAUSWAHLEREIGNIS  

Falls es im Hinblick auf einen Auswahltag aufgrund eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen 

(§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle wesentlich ist (z.B. wenn das Indexuniversum weniger als 6 

Qualifizierte Aktien enthält) (das “Neuauswahlereignis“), nicht möglich oder wirtschaftlich zumutbar 

ist, den oben beschriebenen Anpassungsprozess durchzuführen, wird keine Reguläre Anpassung im 

Hinblick auf den betreffenden Auswahltag vorgenommen. Falls das Neuauswahlereignis mehr als 

einen Auswahltag andauert, wird die Indexberechnungsstelle die Beschreibung des Index nach billi-

gem Ermessen (§ 315 BGB) so anpassen, dass die Neuauswahl am zweiten darauffolgenden Aus-

wahltag wieder möglich oder wirtschaftlich zumutbar ist, vorausgesetzt, eine solche Anpassung hat 

keine signifikanten Auswirkungen auf das Indexziel. Falls die Indexberechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) feststellt, dass keine derartige Anpassung im Hinblick auf das Indexziel mög-

lich oder zumutbar ist, ist sie berechtigt, die Berechnung des Index mit Zustimmung des Index-

sponsors ab dem zweiten darauffolgenden Auswahltag, an dem das Neuauswahlereignis fortbesteht, 

einzustellen. 

7.4 .  AUßERORDENTLICHE ANP ASSUNGEN 

Falls die Gesellschaft, die den betreffenden Aktuellen Indexbestandteil ausgegeben hat, oder eine 

dritte Partei eine Maßnahme ergreift, die - aufgrund einer Änderung in der rechtlichen und wirt-

schaftlichen Situation, insbesondere einer Veränderung im Vermögen und Kapital der Gesellschaft - 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Indexberechnungsstelle den Kurs des betreffenden Aktuel-

len Indexbestandteils beeinträchtigt (z.B. außerordentliche Dividenden, Aktiensplits, Reverse Splits, 

Bezugsrechte, Bonusaktien (Aktiendividenden), Abspaltungen, Kapitalerhöhungen aus Gesell-

schaftsmitteln, Verschmelzung, Liquidation, Verstaatlichung) (“Anpassungsereignis“), wird die In-

dexberechnungsstelle eine außerordentliche Anpassung der Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen 

Indexbestandteils oder der Eingabedaten (Abschnitt 10.) in Bezug auf den betroffenen Aktuellen 

Indexbestandteil (die “Außerordentliche Anpassung“) so vornehmen, dass die wirtschaftliche Situati-

on der Anleger in Finanzinstrumente, die direkt oder indirekt auf den Index bezogen sind, weitestge-

hend unverändert bleibt (das “Anpassungsziel“). 
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Eine Außerordentliche Anpassung wird von der Indexberechnungsstelle wie folgt vorgenommen: 

(a) Durch entsprechende Anwendung der Regeln und Methoden zur Änderung der Spezifikationen 

von gelisteten Optionskontrakten, die für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteil gelten, wie 

von der betreffenden Maßgeblichen Terminbörse (wie in Abschnitt 3. beschrieben) festgelegt 

und zur Verfügung gestellt, 

(b) durch Anwendung der Anpassungsmethoden betreffend die möglichen Kapitalmaßnahmen, wie 

sie nachfolgend in den Abschnitten 7.4.1. - 7.4.5. beschrieben werden, 

(c) durch Berücksichtigung der Anpassungen, die vom betreffenden Informationsdienstleister (Ab-

schnitt 10.) in Bezug auf die von dem Anpassungsereignis betroffenen Eingabedaten vorgenom-

men werden, oder 

(d) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Fall von Umständen, die es erschweren, das betreffende 

Anpassungsereignis entsprechend den vorstehenden Bestimmungen zu berücksichtigen. 

Die Indexberechnungsstelle wird nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) über die Methoden oder die 

Maßnahmen entscheiden, die angewendet werden, um das Anpassungsziel zu erreichen. 

Die Indexberechnungsstelle wird keine Außerordentliche Anpassung vornehmen, falls der wirtschaft-

liche Effekt des Anpassungsereignisses auf den Index nicht erheblich ist. Die Indexberechnungsstelle 

wird nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen, ob dies der Fall ist. 

Die Parameter, die für die nachfolgend beschriebenen Außerordentlichen Anpassungen verwendet 

werden, lauten wie folgt: 

t
~

 bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Börsengeschäftstag vor dem betreffen-

den Außerordentlichen Anpassungstag. 

 t
~

Pi  bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag den Letzten 

Verfügbaren Kurs (Abschnitt 6.) für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili 

zum Zeitpunkt 
~
t. 

 t
~

Q
prev
i  bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili und einen 

Außerordentlichen Anpassungstag die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen In-

dexbestandteils im Index zum Zeitpunkt 
~
t. 

 tQ
adj
i

 bezeichnet im Hinblick auf den betroffenen Aktuellen Indexbestandteili und einen 

Außerordentlichen Anpassungstag die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen In-

dexbestandteils im Index, die sich aus der entsprechenden Außerordentlichen An-

passung zum Zeitpunkt t ergibt, wobei t ≥ 
~
t gilt. Die Höherstellung “adj“ wird 

nach der Außerordentlichen Anpassung weggelassen. 

7.4 .1 .  AUßERORDENTLICHE DIV IDENDENZAHLUNGEN  

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine außerordentliche Bardividende ausge-

schüttet wird (die “Außerordentliche Dividendenzahlung“), gilt der Tag, an dem der betreffende Ak-

tuelle Indexbestandteili “ex Dividende“ quotiert wird, als “Außerordentlicher Anpassungstag“. 

Eine Dividendenzahlung (oder ein Teil davon) eines Aktuellen Indexbestandteilsi wird als außeror-

dentlich angesehen, wenn die betreffende Maßgebliche Terminbörse bekanntmacht, dass sie die be-

treffende Dividendenzahlung als “außerordentlich“ behandeln wird und daher die Spezifikationen der 
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entsprechenden gelisteten Optionskontrakte anpasst. 

Im Fall von Umständen, die es erschweren, die betreffende Dividendenzahlung (oder einen Teil da-

von) als Außerordentliche Dividendenzahlung einzustufen, entscheidet die Indexberechnungsstelle 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) darüber, ob die betreffende Dividendenzahlung (oder ein Teil 

davon) als Außerordentliche Dividendenzahlung einzustufen ist. 

Falls eine Außerordentliche Dividendenzahlung nicht in der Indexwährung erfolgt, wird sie die In-

dexberechnungsstelle auf Grundlage des betreffenden WM/Reuters Wechselkursfixings in die In-

dexwährung umrechnen. Falls das WM/Reuters Wechselkursfixing zum betreffenden Anpassungs-

zeitpunkt der Indexberechnungsstelle nicht zur Verfügung gestellt wird, wird die Indexberechnungs-

stelle den anwendbaren Wechselkurs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdaten nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen. 

Falls im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili eine Außerordentliche Dividendenzahlung 

ausgeschüttet wird, wird die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie 

folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐸𝑜𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑜)
 

wobei:  

EoDvd bezeichnet den Betrag der Außerordentlichen Dividendenzahlung pro Aktie. 

taxeo bezeichnet den betreffenden, auf die Außerordentliche Dividendenzahlung an-

wendbaren Steuereinbehalt, der von der Indexberechnungsstelle nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

Falls sowohl eine Reguläre Dividendenzahlung (Abschnitt 7.2.) als auch eine Außerordentliche Divi-

dendenzahlung im Hinblick auf einen Aktuellen Indexbestandteili ausgeschüttet wird, wird die An-

zahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) = 𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
𝑃𝑖(�̃�)

𝑃𝑖(�̃�) − 𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑜) − 𝐸𝑜𝐷𝑣𝑑 ∙ (1 − 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑜)
 

7.4 .2 .  AKTIENSPLIT /  REVERS E SPLIT 

Falls ein Aktueller Indexbestandteili einem Aktiensplit oder einer Aktienkonsolidierung (Reverse 

Split) unterliegt, wird die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index am Tag, 

an dem der Aktiensplit oder die Aktienkonsolidierung wirksam wird (ein “Außerordentlicher Anpas-

sungstag“), mithilfe eines Bezugsverhältnisses wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙ 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 

“Bezugsverhältnis“ bezeichnet das Bezugsverhältnis, das sich aus der betreffenden Kapitalmaßnahme 

ergibt, und das von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt wird. 

In diesem Zusammenhang kann die Indexberechnungsstelle auch das Bezugsverhältnis heranziehen, 

das vom betreffenden Informationsdienstleister (Abschnitt 10.) veröffentlicht wird. 

Im Fall eines “B“ für “A“ Aktiensplits (die Aktionäre erhalten “B“ neue Aktien für alle “A“ gehalte-

nen Aktien) bestimmt sich das Bezugsverhältnis wie folgt: 
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𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 =
𝐵

𝐴
 

7.4 .3 .  BEZUGSRECHTE  

Falls einem Inhaber eines Aktuellen Indexbestandteilsi ein Bezugsrecht gewährt wird, das diesen 

Inhaber dazu berechtigt, Aktien vom Typ des Aktuellen Indexbestandteilsi zum Bezugspreis ( Sub
iP ) 

zu erwerben, und der Emittent des betreffenden Aktuellen Indexbestandteilsi dieses Recht allen Inha-

bern des betreffenden Aktuellen Indexbestandteilsi anteilig zu den Aktien, die von diesem zuvor ge-

halten wurden, gewährt (die “Bezugsrechtsemission“), gilt der Tag, an dem der betreffende Aktuelle 

Indexbestandteili “ex Bezugsrecht“ quotiert wird, als “Außerordentlicher Anpassungstag“, wobei die 

Anzahl der Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils im Index wie folgt angepasst wird: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙
1 + 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠

1 +
𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠

𝑃𝑖(�̃�)
∙ (𝑃𝑖

𝑆𝑢𝑏 + 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑖)
  

wobei:  

Bezugsverhältnis bezeichnet das Bezugsverhältnis der Bezugsrechtsemission (Anzahl von “B“ neu-

en Aktien für alle “A“ gehaltenen Aktien) 

Bezugsverhältnis =  
B

A
. 

Sub
iP  bezeichnet den Bezugspreis für eine neue (“B“) Aktie. 

iDdis  bezeichnet den Betrag des Dividendennachteils pro Aktie (sofern es einen solchen 

gibt) der neuen (“B“) Aktien im Vergleich zu den alten (“A“) Aktien. 

7.4 .4 .  BONUSAKTIEN (AKTIEND IVIDENDEN)  

Wenn im Fall einer Umwandlung von Gewinnrücklagen in Aktienkapital der Emittent eines Aktuel-

len Indexbestandteilsi Bonusaktien emittiert, oder falls an alle Inhaber des betreffenden Aktuellen 

Indexbestandteilsi kostenlos neue Aktien ausgegeben werden, gilt der Tag der Wirksamkeit dieser 

Maßnahme als “Außerordentlicher Anpassungstag“, an dem die Anzahl der Aktien des i-ten Aktuel-

len Indexbestandteils im Index durch Multiplikation mit dem Bezugsverhältnis, das sich aus der be-

treffenden Kapitalmaßnahme ergibt, wie folgt angepasst wird: 

     
 

t
~

t,
t
~

S

tS
t
~

QtQ
out
i

out
iprev

i
adj
i   

wobei:  

out
iS (t̃) bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag die Gesamt-

zahl der ausstehenden Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils unmittelbar vor 

dem Zeitpunkt t̃. 

out
iS (t) bezeichnet im Hinblick auf einen Außerordentlichen Anpassungstag die Gesamt-

zahl der ausstehenden Aktien des i-ten Aktuellen Indexbestandteils ab dem nächs-

ten darauffolgenden Berechnungstag. 

7.4 .5 .  ABSPALTUNG 

Wenn der Inhaber eines Aktuellen Indexbestandteilsi (der “Ursprüngliche Indexbestandteil“) Aktien 
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eines (gegebenenfalls neu gegründeten) Drittemittenten (vom ursprünglichen Emittenten) erhält (der 

“Außerordentliche Indexbestandteil“), dann wird der Außerordentliche Indexbestandteil ausschließ-

lich an dem betreffenden Börsengeschäftstag, an dem der Inhaber des Ursprünglichen Indexbestand-

teils den Außerordentlichen Indexbestandteil tatsächlich erhalten würde (der “Außerordentliche An-

passungstag“), in den Index als zusätzlicher Aktueller Indexbestandteil anteilig im Bezugsverhältnis 

(wie unten definiert) aufgenommen. Der Außerordentliche Indexbestandteil wird bei Handelsschluss 

am Außerordentlichen Anpassungstag wieder aus dem Index entfernt und die Anzahl der Aktien des 

Ursprünglichen Indexbestandteils im Index wird gleichzeitig wie folgt angepasst: 

𝑄𝑖
𝑎𝑑𝑗(𝑡) =  𝑄𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑣(�̃�) ∙ (1 + 𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 ∙
𝑃𝑖

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎(𝑡𝑒𝑓𝑓)

𝑃𝑖(𝑡𝑒𝑓𝑓)
)  

wobei:  

efft  bezeichnet den Berechnungszeitpunkt am Außerordentlichen Anpassungstag. 

𝑃𝑖(𝑡𝑒𝑓𝑓) bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den Ursprünglichen Indexbestand-

teil zum Zeitpunkt t
eff

. 

 effExtra

i tP  bezeichnet den Letzten Verfügbaren Kurs für den Außerordentlichen Indexbe-

standteil zum Zeitpunkt t
eff

. 

Bezugsverhältnis bezeichnet das Bezugsverhältnis, das von der Indexberechnungsstelle nach Maß-

gabe der folgenden Formel berechnet wird: 

𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 =
𝐵

𝐴
, wobei: 

“B” bezeichnet die Anzahl der Aktien des Außerordentlichen Indexbestandteils, 

die für jede Anzahl “A” der Aktien des Ursprünglichen Indexbestandteils emit-

tiert werden. 

8.  MARKTSTÖRUNG 

(1) Wenn an einem Anpassungstag ein Aktueller und/oder ein Zukünftiger Indexbestandteil von ei-

nem Marktstörungsereignis (wie unten definiert) betroffen ist, wird die Indexberechnungsstelle 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entweder den Anpassungstag auf den nächsten folgenden 

Handelstag verschieben oder gemäß den unten beschriebenen Bedingungen eine Marktstörungs-

anpassung vornehmen (der Handelstag, an dem die Marktstörungsanpassung vorgenommen wird, 

der “Marktstörungsanpassungstag“). Falls jedoch das Marktstörungsereignis nicht innerhalb von 

zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen endet und keine Marktstörungsanpassung vorge-

nommen wurde, wird die Indexberechnungsstelle die Marktstörungsanpassung am elften (11.) 

Handelstag vornehmen. Solange jedoch ein Aktueller Indexbestandteil, der von einem Marktstö-

rungsereignis betroffen ist, im Index verbleibt (außer am betreffenden Marktstörungsanpas-

sungstag), wird die Indexberechnungsstelle den Letzten Verfügbaren Kurs für den betroffenen 

Aktuellen Indexbestandteil vor dem Eintritt des Marktstörungsereignisses verwenden, um den In-

dex zu berechnen. 

(2) “Marktstörungsanpassung“ bedeutet, dass die Indexberechnungsstelle die Umgewichtung im 

Hinblick auf den Marktstörungsanpassungstag gemäß Abschnitt 7.1.3. vorbehaltlich der folgen-

den Bestimmungen vornehmen wird: 
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a. Der Indexwert zum betreffenden Marktstörungsanpassungstag (= Index t
adj

) wird von der In-

dexberechnungsstelle gemäß vorstehendem Abschnitt 6. berechnet, wobei jeder Aktuelle In-

dexbestandteil, der von dem Marktstörungsereignis betroffen ist, zu seinem Marktstörungs-

kurs (Abschnitt 8. Abs. 5 unten) berücksichtigt wird. 

b. Der Anteil von Index t
adj

, der allen Zukünftigen Indexbestandteilen, die von dem Marktstö-

rungsereignis betroffen sind, zugerechnet werden soll, wird stattdessen bis zum nächsten fol-

genden Anpassungstag einer unverzinslichen Barposition zugeordnet. 

(3) Falls zu einem Auswahlzeitpunkt ein Marktstörungsereignis im Hinblick auf eine Qualifizierte 

Aktie vorliegt, wird die Indexberechnungsstelle die betroffene Qualifizierte Aktie im Rahmen des 

betreffenden Anpassungsprozesses (Abschnitt 7.1.) nicht berücksichtigen. 

(4) Falls ein Aktueller Indexbestandteil von einem Marktstörungsereignis zwischen zwei regulären 

Anpassungstagen betroffen ist, wird die Indexberechnungsstelle den Letzten Verfügbaren Kurs 

für den betroffenen Aktuellen Indexbestandteil vor Eintritt des Marktstörungsereignisses verwen-

den, um den Indexwert zu berechnen. Falls jedoch das Marktstörungsereignis nicht innerhalb von 

zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen endet, sofern kein regulärer Anpassungstag in die 

Zehntagesfrist fällt - in diesem Fall würden die Bestimmungen von Abschnitt 8. Abs. 1 bis 3 gel-

ten - wird die Indexberechnungsstelle am elften (11.) Handelstag einen Marktstörungskurs für den 

betroffenen Aktuellen Indexbestandteil bestimmen, der ab diesem elften (11.) Handelstag bis zum 

nächsten darauffolgenden Anpassungstag (einschließlich) für die Berechnung des Indexwerts her-

angezogen wird. 

(5) Die Indexberechnungsstelle wird den betreffenden “Marktstörungskurs“ eines betroffenen Aktu-

ellen Indexbestandteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf Grundlage der vorherrschenden 

Marktbedingungen und der Liquidität des Aktuellen Indexbestandteils unter Berücksichtigung der 

Gesamtanzahl der betroffenen Aktuellen Indexbestandteile im Index bestimmen. Zur Klarstel-

lung: Der Marktstörungskurs kann auch null betragen. 

(6) “Marktstörungsereignis“ bezeichnet im Hinblick auf einen Aktuellen bzw. Zukünftigen Indexbe-

standteil jedes der folgenden Ereignisse: 

(a) die Heimatbörse eröffnet den Handel nicht während ihrer üblichen Handelszeiten; 

(b) die Aussetzung oder Beschränkung des Handels des betreffenden Aktuellen bzw. Zukünftigen 

Indexbestandteils an der Heimatbörse; 

(c) grundsätzlich die Aussetzung oder Beschränkung des Handels eines Derivats des betreffenden 

Aktuellen bzw. Zukünftigen Indexbestandteils an der betreffenden Maßgeblichen Terminbör-

se; 

soweit dieses Marktstörungsereignis erheblich ist; ob dies der Fall ist, entscheidet die Indexbe-

rechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

9.  INDEXSPONSOR UND IND EXBERECHNUNGSSTELLE  

Der Index wird von der UniCredit Bank AG, München, oder jedem Rechtsnachfolger (der “Index-

sponsor”) bereitgestellt. Der Indexsponsor übernimmt in diesem Zusammenhang alle Rechte und 

Pflichten aus dieser Indexbeschreibung, sofern diese nicht anderweitig übertragen wurden.  

Der Indexsponsor hat alle die Berechnung des Index betreffenden Rechte und Pflichten an die Index-

berechnungsstelle übertragen. Indexberechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG, München, oder 
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jeder Rechtsnachfolger (die “Indexberechnungsstelle“). Der Indexsponsor ist jederzeit berechtigt, 

eine neue Indexberechnungsstelle zu benennen (die "Neue Indexberechnungsstelle"), in welchem Fall 

alle Bezugnahmen auf die Indexberechnungsstelle in dieser Beschreibung als Bezugnahmen auf die 

Neue Indexberechnungsstelle zu lesen sind. 

Die Indexberechnungsstelle wird, vorbehaltlich nachstehender Regelungen, die oben genannte Be-

rechnungsmethode anwenden, und die so gewonnenen Ergebnisse sind, sofern keine offensichtlichen 

Fehler vorliegen, endgültig. Für den Fall, dass regulatorische, rechtliche oder steuerliche Umstände 

(einschließlich eines Verwaltungsakts einer zuständigen Aufsichtsbehörde) eintreten, die eine Modi-

fikation oder Änderung dieser Methode erforderlich machen, hat der Indexsponsor das Recht, auf 

Grundlage der vorstehend genannten Regelungen die erforderlichen Modifikation oder Änderungen 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) vorzunehmen. Die Indexberechnungsstelle wird mit der größt-

möglichen Sorgfalt sicherstellen, dass die sich daraus ergebende Methode mit der oben definierten 

Methode konsistent sein wird und die wirtschaftliche Situation der Inhaber von auf den Index bezo-

genen Finanzinstrumenten berücksichtigen. 

Bei der Berechnung des Index muss sich die Indexberechnungsstelle auf Aussagen, Bestätigungen, 

Berechnungen, Zusicherungen und andere Informationen, die von Dritten zur Verfügung gestellt 

werden und nicht überprüft werden können, verlassen. Jegliche in diesen Informationen enthaltene 

Fehler können sich ohne Verschulden der Indexberechnungsstelle auf die Berechnung des Index 

auswirken. Es besteht keine Verpflichtung der Indexberechnungsstelle, die in Bezug auf den Index 

bezogenen Informationen unabhängig zu überprüfen. 

10.  EINGABEDATEN 

Die Indexberechnungsstelle ist berechtigt, Eingabedaten zur Berechnung des Index (z.B. Schlusskur-

se, Letzte Verfügbare Kurse, die Aktuelle Marktkapitalisierung, der Streubesitz Anteil usw.) (die 

“Eingabedaten”) über die Informationsdienstleister Bloomberg oder Reuters (die “Informations-

dienstleister”) oder eine andere repräsentative öffentlich verfügbare Datenquelle zu beziehen. Die 

Indexberechnungsstelle kann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) jederzeit die Informationsdienst-

leister insgesamt oder nur im Hinblick auf bestimmte Qualifizierte Aktien oder der Heimatbörse 

durch andere geeignete und für zuverlässig befundene Informationsdienstleister ersetzen. 

11.  HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

Die Berechnung und Zusammensetzung des Index werden durch die Indexberechnungsstelle mit der 

erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Weder der Indexsponsor noch die Indexberechnungsstelle haf-

ten jedoch für direkte oder indirekte Schäden, die aus einfacher Fahrlässigkeit des Indexsponsors 

oder der Indexberechnungsstelle im Zusammenhang mit der Berechnung oder Zusammenstellung des 

Index oder ihrer jeweiligen Parameter resultieren. 

Die Berechnung des Indexwerts und der Gewichtung der Instrumente werden durch die Indexberech-

nungsstelle mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Jede Haftung des Indexsponsors und der 

Indexberechnungsstelle ist ausgeschlossen, außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Weder der Indexsponsor noch die Indexberechnungsstelle können jedoch die Richtigkeit der der Be-

rechnung zugrundeliegenden Marktdaten garantieren. Weder der Indexsponsor noch die Indexbe-

rechnungsstelle haften für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Fehlerhaftigkeit von der Be-

rechnung des Indexwerts zugrundeliegenden Marktdaten resultieren. 

Weder der Indexsponsor noch eine andere im Zusammenhang mit dem Index tätige Person üben die 
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Funktion eines Treuhänders oder Beraters gegenüber den Inhabern von auf den Index bezogenen 

Finanzinstrumenten aus." 

 

 


